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RS OGH 1954/9/15 3Ob615/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1954

Norm

AußStrG §9 D3

Rechtssatz

Keine Anwendbarkeit des Grundsatzes, daß dem Prozeßgegner wegen Nichtgenehmigung des mit dem

P5egebefohlenen abgeschlossenen Vergleiches durch das P5egschaftsgericht die Rekurslegitimation nach § 9 AußStrG

nicht zuzubilligen ist, wenn die Genehmigungspflicht irrigerweise angenommen wurde.
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